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RS OGH 1982/4/2 7Ob809/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1982

Norm

ABGB §92 Abs3 D

ZPO §405 B1

Rechtssatz

Erweist sind die gesonderte Wohnungsnahme entgegen dem Feststellungsantrag als nicht gerechtfertigt, so kann statt

der Abweisung des natrages diese gegenteilige Feststellung erfolgen.

Entscheidungstexte

7 Ob 809/81
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